
REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

rr.Zl. 5615/6-1/87 

Bitte im Antwortschreiben die Zahl dieses 
Schreibens anführen. 

Sonderabfall gesetz 

An da s 

Präsidium des Nationalrates 
1010 Wie n 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Telex Nr.: 111800 

Telex Nr.: 132481 (Straßenverkehr) 
DVR: 0090204 

Sachbearbeiter: 

Tel. (0 22 2) 757631 KI. 

od. 756501 9107 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr beehrt 
sich, beiliegend 25 Exemplare der ho. Stellungnahme zum gegenständ­
lichen Gesetzesentwurf zur gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln. 

f'tll Qi~ föchtigkct1, 
.. A.uiutipnC. 

Wien, am 21. Juli 1987 

Für den Bundesminister: 
i .A. Mag. GSTETTENBAUER 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

pr.Zl. 5615/6-1/87 

Bitte im Antwortschreiben die ZaRI dieses 
Schreibens anführen. 

Sonderabf~llgesetz 
, 

Bezug: do.: Zl. 1-31.035/20-3/87 

An das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 
1010 Wie n 

A-1031 Wien, RadetzkystraBe 2 

Telex Nr.: 111800 
Telex Nr.: 132481 (Straßenverkehr) 

OVR: 0090204 
Sachbearbeiter: 
Tel. (0222) 757631 Klo 

od. 756501 

9107 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr beehrt 
sich, zum gegenständlichen Gesetzesentwurf folgendes mitzuteilen: 

Zu § 1 Abs. 1 Z. 17 
Diese Bestimmung sollte wie folgt formuliert werden: 
"Tätigkeiten im Rahmen des Post- und Fernmeldewesens (Postgesetz, 
BGB1.Nr. 5~/1957, und Fernmeldegesetz, BGB1.Nr. 170/1949)" 

Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG und das Bundesministeriengesetz in der 
Fassung 8GB1.Nr. 78/1987 sprechen näml ich ausdrückl i ch von Post­
und Fernmehdewesen. 

Zu § 6 
Im Zusammenhang d~mit wird darauf hingewiesen, daß bei Betreten von 
Eisenbahnaniagen auf die Bestimmungen des Eisenbahngesetzes bedacht 
zu nehmen ist. 
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Zu § 9 

Die Kontrolle des Vorliegens von Bewilligungen für die Ein-, Aus­
und Durchfuhr von Sonderabfällen gestaltet sich in den meisten 
Fällen äußerst schwierig. Dabei ist zu berücksichtigen, daß,für die: 
Eintragung der Bezeichnung des Gutes in den Frachtbrief in jenen 
Fällen, in denen ein Sonderabfall unter die Vorschriften def Ord­
nung für die internationale Beförderung gefährlicher Güter ~it der 
Eisenbahn (RIO) fällt, die Bestimmungen dieses Staatsvertr'ages 
gelten. Nach diesen ist ab 1. Jänner 1988 beim Transport von Ab­
fällen gefährlicher Stoffe die Angabe der chemischen Bezeichnung 
von maximal zwei Komponenten, die für die Einstufung im RIO maß­
geblich sind, vorgeschrieben. 
Diese Bezeichnungen entsprechen in der Regel nicht den in den 
öNORMEN S 2100 und S 2101 vorgesehenen. Aus den Angaben des 
Frachtbriefes kann daher nur von Personen mit chemischen Fach­
kenntnissen erkannt werden, ob das dort eingetragene Gut unter die 
Bestimmungen des Sonderabfallgesetzes fällt. 

Abschließend darf darauf hingewiesen werden, daß die ho. Wirt­
schaftssektion gesondert Stellung genommen hat (eine Kopie dieser 
Äußerung liegt bei). 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Exemplare der ho. ,Ressort­
stellungnahmen zugeleitet. 

Wien, am 21. Juli 1987 
Für den Bundesminister: 
i.A. Mag. GSTETTENBAUER 
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Betrifft: Stellungnahme der Sektion V 

zum Bundesgesetz, mit dem das Sonderabfallgesetz 

geändert wird 

(Zl. I-31.035/20-3/87) 

Grundsätzlich stellt der vorlieg~nde Entwurf eine Verbes­
serung der bestehenden gesetzlichen Regelungen dar, indem 

die drei jährigen Erfahrungen der Länder in der Vollzugs­
praxis weitestgehend berücksichtigt wurden. Gerade für 

Sonderabfallsammler oder -beseitiger erscheinen die in der 
Novelle vorgesehenen Auflagen prinzipiell als angemessen 

und vom Grundsatz her als durchführbar. Ferner wurden be­

zugnehmend auf Bestrebungen der EG, der OECD und der UNEP 

Regelungen betreffend Export, Durchfuhr und Import ~eu ge­
faßt. 

Im Einzelnen erlaubt sich das Bundesministerium fUr 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr/Sektion V wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

ad § 1 (4).: Im vorliegenden Entwurf sind Abraummaterialien 

wie Baggergut sowie Berge, nicht jedoch die 

Eisenhüttenschlacken 'von diesem Bundesgesetz 

~usgenommen. Das ist sachlich nicht gerecht­

fertigt, da diese ebenfalls nicht als Sonder­

abfall angesehen werden können. 

ad §9a (1): Die Ausfuhr von Sonderabfällen ist derzeit 
aufgrund fehlender Kapazitäten im Inland fUr 

eine Vielzahl von Sonclerabfäilen der einzig 

gangbäre We'g.. FIs muß hier mi t. Nachdruck darauf' 
hingewiesen werden , ' daß ~ine r'estrikti ve Han'd:l 

..... ,. 

-.9~. " .... 
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habUng de~ Bewilligungspf~icht bel mangelnder 

Entsorgu~gsmöglichkeit im Inland zu sehr kr~­

tischen Situationen fOhren und dem Ziel einer 

geordneten und umweltgere~hten Entsorgung kon­

trär sein könnte. Eine de~artigeVorgangsweise 

kann vom Bundesministeriu~ fOr öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr nicht akzeptiert wer­

den. 

ad §9b (1): Im Sinne einer gesetzlichen Gleichb\~handlung 
soll auch die Durchfuhr von Sonderab~ällen 
einer Bewilligung bedOrfen~ 

ad §11 (4) Zusätzlich erteilte Beschränkungen und Aufla­

gen sollten entsprechende Ubergangsfristen 

bzw. -regelungen enthalten. Nach Auff~:;t~,u~~ 
des h.a. Ressorts genügt die Erfordernis des 

öffentlichen Interesses allein nicht fOr die 

Erteilung zusätzlicher Auflagen, zumindest das 

, ,", 

ad §11a 

Vorliegen einer akuten Gefahr fOr die Umwelt 

ode~das Leben und die Gesundheit von Menschen 

,sollte vorausgesetzt werd~n", Die Gleichbehand­

lung aller Betroffenen sol:lte gewährleistet 

werden. 

Um eine eindeutige Abgrenz~ng der Verantwort­

lichkeit des Sonderabfallb.eauftragten und des 

ßetriebsinhabers zu gewährleisten t wären die 
, -

jeweiligen Verantwqrtungsber~iche genauer und 

exakter zu d~finieren, Darüberhinaus wäre für 

Betriebe, bei denen aus räumlic"hen und organi-

~ ., 
.l • 
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satorischen Grilnden,die Notwendigkeit besteht, 

mehrere Sonderabfallbeauftragte zu bestellen, 

diese MBglichkeit im Textdes'EntwurfeS vorzu­
sehen. 

ad §14a(1) Die zusätzliche Bewilligungspflicht für den 

Betrieb einer Entsorgungsanlage darf aus Sicht 

des h.o. Ressorts die Genehmigungsdauer' nicht 
über Gebühr verlängern, insbesondere wenn die 

Anlage einer Errichtungsbewilligung\nach ge­

werbe-, berg- oder energierechtlich~~ Bestim­
mungen bedarf. Die Subsidiarität der AQlagen­

bewilligung nach dem SAG sollte grundsätzlich 

beibehalten werden, sodaß h.o. die zusätzliche 

AUflage einer Betriebsbewilligung nach SAG, 

nicht einsichtig ist. Den auf politischer 

Ebene vorgegebenen Schritten in Richtung Ver­

fahrenskonzentration wird auf diese Weise 

nicht entsprochen. Darilberhinaus wird auch auf 

die derzeit im Gang befindlichen Verhandlungen 

zu einer Novelle zur Gewerbeordnung 1973 ver­
wiesen. 

ad §14a (2) Wird im Sinne von § 11 (4) beantwortet. 

ad §17 (2): Die vorgesehene Verpflichtung einer Melde­

pflicht binnen 3 Tagen erfordert im Zusammen­

hang mit dem sehr komplizierten Begleitschein­
systelJ) einen sehr hohen bilrokratisc-hen Auf'wand 

und sollte durch ein einfaches'- am besten 
EDV-übertragbares Mel~esystem ersetzt wer-
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den~ In der vorgeschlagenen Form kann diesem 

Passus von h.o. nicht zugestimmt werden. 

Abschließ~nd muß von Seiten des Bundesministeriums für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr fes'tgestellt werden, 

daß fürtlie Vollziehbarkeit sowohl des .Sonderabfallge­

setzes i~ der geltenden Fassung als auch der geplanten 

Novelle die Entsorgungseinrichtungen im Inland fehlen und 

im Ausiand immer schwerer zugänglich gemacht werden. Das 

h.o. Ressort verweist mit Nachdruck auf die umgehende Not-
, 

wendigkeit der Schaffung derartiger Einrichtungen. Dazu 

gehören auch gesetzliche Maßnahmen, um solche i.Interesse 

der Allgemeinheit liegenden Projekte bevorzugt realisieren 

zu können, ohne regional - und lokalpolitische Gesichts­

p~nkte zu überschätzen. 
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